
 

1 Regenpausen in Zeiten von Corona 
 

 

Im Fall einer Regenpause gelten folgende allgemeinen Regeln: 
 

- Der Außenbereich ist ein allgemeiner Aufenthaltsraum. 
- Der Kiosk in der Mensa ist geöffnet und darf für den Kauf von Lebensmitteln in den 

Pausen aufgesucht werden. 
- Die Pausenhalle, die Mensa und die Flure sind kein allgemeiner Aufenthaltsraum. 

 

2 Für die Sekundarstufe I gilt: 
 

- Die SuS halten sich jeweils nur im eigenen Klassenraum auf. 
- An Tischen sitzend sollten die SuS nur zum Essen ihre Alltagsmasken abnehmen. 

 

3 Für die Sekundarstufe II gilt: 
 

- Die Kurse bleiben in Regenpausen in dem Kursraum, in dem sie vor der Pause Unterricht 
hatten. 

- Für die Kurse, die vor der Pause in einem naturwissenschaftlichen Raum, in einem 
Klassenraum der Sekundarstufe I oder in der Sporthalle Unterricht hatten, gibt es für die 
Pausenzeiten verbindliche Ausweichräume entsprechend der Tabellen im Anhang. Diese 
Räume werden zu Beginn der Pause gemeinsam aufgesucht. 

- Ist die Mensa oder die Pausenhalle als Ausweichraum für den Kurs definiert worden, 
suchen sich die SuS jeweils einen Platz, auf den sie sich setzen können. 

- An Tischen sitzend sollten die SuS nur zum Essen ihre Alltagsmasken abnehmen. 
 

4 Für die Lehrkräfte gilt: 
 

(1) Die KuK treffen sich zu Beginn der Pause auf den entsprechenden Fluren, um die 
Aufsichten der Klassen abzustimmen. Es ist sicherzustellen, dass die regulären 
Pausenaufsichten wahrgenommen werden können. 

(2) Die KuK, die vor der Pause Unterricht in einem naturwissenschaftlichen Raum oder in 
den Sporthallen haben, begleiten die Klassen jeweils zu den Klassen- bzw. 
Ausweichräumen und stimmen sich dort mit den KuK über die Aufsichten ab. 

(3) KuK, deren Ausweichräume (Sekundarstufe II) die Mensa oder die Pausenhalle ist, 
unterstützen die Aufsichten dort und stellen sicher, dass alle SuS, die nicht zu den eigenen 
Kursen gehören, die Pausenhalle bzw. die Mensa (z.B. nach dem Besuch des Kiosk) wieder 
verlassen. 

(4) Die Pausenaufsicht Via Longa unterstützt die KuK bei der Aufsicht in der Mensa. 
(5) Die Pausenaufsicht Hof I/Pausenhalle hält die Aufsicht vorrangig in der Pausenhalle. Hier 

gilt: Alle SuS, die nicht zu einem Kurs gehören, deren Ausweichraum die Pausenhalle ist 
oder die zuvor eine Freistunde hatten, müssen die Pausenhalle verlassen. 

(6) Die Mensaaufsicht bleibt bestehen. Die KuK tragen Sorge dafür, dass die SuS, die nicht zu 
einem Kurs gehören, deren Ausweichraum die Mensa ist oder die zuvor eine Freistunde 
hatten, diese so schnell wie möglich (nach z.B. dem Besuch des Kiosks) wieder verlassen. 

(7) Die Aufsichten auf den Fluren tauschen sich mit den Aufsichten der Klassen (1) 
kurz und unterstützen diese ggf. 

(8) Die Pausenaufsichten Hof II/Hof III bleiben bestehen, da einzelne SuS sich ggf. auch 
draußen aufhalten werden. Falls dies nicht der Fall ist, unterstützen diese KuK die 
Aufsicht in der Pausenhalle. 


